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Klarstellungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 Baugesetzbuch für das 

Gebiet zwischen der Koch- und der Gromergasse, Rübgarten 

 

Nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634) in Verbindung mit § 4 der 

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24.07.2000 

(GBl. S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 

2018 (GBl. S. 221), hat der Gemeinderat der Gemeinde Pliezhausen am 22.01.2019 

folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 Gegenstand der Satzung 

Im räumlichen Geltungsbereich der Satzung (§ 2) werden die Grenzen des im 

Zusammenhang bebauten Ortsteils im Gebiet zwischen der Koch- und der 

Gromergasse, Rübgarten, festgelegt. 

 

§ 2 Räumlicher Geltungsbereich 

Die Grenzen dieses im Zusammenhang bebauten Ortsteils sind im Lageplan vom 

03.01.2019 dargestellt, der Bestandteil der Satzung ist. 

 

§ 3 Begründung 

Der Satzung ist die Begründung vom 03.01.2019 als Anlage beigefügt, die nicht 

Bestandteil der Satzung ist. 

 

§ 4 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt gemäß § 34 Abs. 6 Satz 2 in Verbindung mit § 10 Abs. 3 BauGB mit 

ihrer ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft. 

 

Ausgefertigt als Satzung! Pliezhausen, den 23.01.2019 

gez. 

________________________________________ 

Christof Dold 

Bürgermeister 


